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Böller mit Prüfzeichen für Schwarzpulver • Schusswaffen 

Sehr geehrter Herr Schulz, 

zu Ihrer Anfrage bezüglich Böllergeräten, die sowohl das Beschusszeichen für Schwarzpul­
verwaffen als auch das Beschusszeichen für Böller tragen, nehmen wir wie folgt Stellung. 

Böller sind seit der Neuregelung des Waffenrechts von 2003 nicht mehr vom Waffengesetz 
und seinen Vorschriften erfasst. Die Beschuss- und Wiederholungsprüfung von Böllern ist 
nunmehr im Beschussgesetz geregelt. 

In den Bestimmungen der CIP (gegenseitige Anerkennung von amtlichen Beschusszeichen) 
ist die Prüfung von Böllergeräten nicht g,eregelt. Mangels fehlender Bestimmungen für Böller 
werden sie in den CIP-Mitgliedsländern den Schwarzpulverwaffen gleichgestellt. Die Be­
schussprüfung und Kennzeichnung der Gegenstände erfolgt nach den Vorschriften für die 
Prüfung von SchwaliZpulverwaffen. 

Die hauptsächlich aus Spanien und Italien (CIP-Mitgliedsländer) importierten Böller tragen 
das Prüfzeichen für Schwarzpulverwaffen; sind also Feuerwaffen. Auch die zusätzliche Prü­
fung und Kennzeichnung als Böller durch ein deutsches Beschussamt ändert nichts an der 
Tatsache, dass dieser Böller im rechtlichen Sinne eine Feuerwaffe ist. 

Die Beschussämter können importierte Gegenstände, die eindeutig als Böller erkennbar, und 
mit Beschusszeichen für Schwarzpulverwaffen dieser Länder gekennzeichnet sind, als Böller 
prüfen und kennzeichnen. Auf Antrag können di.e ausländischen Beschusszeichen mit X 
entwertet werden. Das Entfernen ist nicht erlaubt. Der Böller unterliegt dann nur noch den 
Bestimmungen des Beschussgesetzes, nicht mehr dem Waffeng.esetz. 
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